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Anteil zuletzt entgeltlich erworben hat. 6 Ein Veräußerungsverlust ist nicht zu
berücksichtigen, soweit er auf Anteile entfällt,
a) die der Steuerpflichtige innerhalb der letzten fünf Jahre unentgeltlich erwor-

ben hatte. 2 Dies gilt nicht, soweit der Rechtsvorgänger anstelle des Steuer-
pflichtigen den Veräußerungsverlust hätte geltend machen können;

b) die entgeltlich erworben worden sind und nicht innerhalb der gesamten
letzten fünf Jahre zu einer Beteiligung des Steuerpflichtigen im Sinne von
Absatz 1 Satz 1 gehört haben. 2 Dies gilt nicht für innerhalb der letzten fünf
Jahre erworbene Anteile, deren Erwerb zur Begründung einer Beteiligung
des Steuerpflichtigen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 geführt hat oder die nach
Begründung der Beteiligung im Sinne von Absatz 1 Satz 1 erworben worden
sind.

(2a)1) 1 Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden,
um die Anteile im Sinne des Absatzes 1 zu erwerben. 2 Zu den Anschaffungs-
kosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungs-
kosten. 3 Zu den nachträglichen Anschaffungskosten im Sinne des Satzes 2
gehören insbesondere
1. offene oder verdeckte Einlagen,
2. Darlehensverluste, soweit die Gewährung des Darlehens oder das Stehenlas-

sen des Darlehens in der Krise der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich ver-
anlasst war, und

3. Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen und vergleichbaren Forderun-
gen, soweit die Hingabe oder das Stehenlassen der betreffenden Sicherheit
gesellschaftsrechtlich veranlasst war.

4 Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung liegt regelmäßig vor, wenn ein frem-
der Dritter das Darlehen oder Sicherungsmittel im Sinne der Nummern 2 oder
3 bei sonst gleichen Umständen zurückgefordert oder nicht gewährt hätte.
5 Leistet der Steuerpflichtige über den Nennbetrag seiner Anteile hinaus Ein-
zahlungen in das Kapital der Gesellschaft, sind die Einzahlungen bei der Ermitt-
lung der Anschaffungskosten gleichmäßig auf seine gesamten Anteile ein-
schließlich seiner im Rahmen von Kapitalerhöhungen erhaltenen neuen An-
teile aufzuteilen.

(3)2) 1 Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommensteuer nur herangezo-
gen, soweit er den Teil von 9 060 Euro übersteigt, der dem veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaft entspricht. 2 Der Freibetrag ermäßigt sich um den
Betrag, um den der Veräußerungsgewinn den Teil von 36 100 Euro übersteigt,
der dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht.

(4) 1 Als Veräußerung im Sinne des Absatzes 1 gilt auch die Auflösung einer
Kapitalgesellschaft, die Kapitalherabsetzung, wenn das Kapital zurückgezahlt
wird, und die Ausschüttung oder Zurückzahlung von Beträgen aus dem steuer-
lichen Einlagenkonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes3). 2 In
diesen Fällen ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des dem Steuerpflich-
tigen zugeteilten oder zurückgezahlten Vermögens der Kapitalgesellschaft an-

1) § 17 Abs. 2a eingef. durch G v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451); zur Anwendung siehe § 52
Abs. 25a.

2) § 17 Abs. 3 inhaltlich bestätigt durch G v. 5.4.2011 (BGBl. I S. 554).
3) dtv 5786 KSt/GewSt.
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zusehen. 3 Satz 1 gilt nicht, soweit die Bezüge nach § 20 Absatz 1 Nummer 1
oder 2 zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen gehören.

(5) 1 Die Beschränkung oder der Ausschluss des Besteuerungsrechts der Bun-
desrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der
Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Fall der Verlegung des Sitzes oder des
Orts der Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft in einen anderen Staat stehen
der Veräußerung der Anteile zum gemeinen Wert gleich. 2 Dies gilt nicht in
den Fällen der Sitzverlegung einer Europäischen Gesellschaft nach Artikel 8 der
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 und der Sitzverlegung einer anderen Kapital-
gesellschaft in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union. 3 In diesen
Fällen ist der Gewinn aus einer späteren Veräußerung der Anteile ungeachtet
der Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
in der gleichen Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung dieser Anteile
zu besteuern gewesen wäre, wenn keine Sitzverlegung stattgefunden hätte.
4 § 15 Absatz 1a Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Als Anteile im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gelten auch Anteile an
Kapitalgesellschaften, an denen der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre
am Kapital der Gesellschaft nicht unmittelbar oder mittelbar zu mindestens
1 Prozent beteiligt war, wenn
1. die Anteile auf Grund eines Einbringungsvorgangs im Sinne des Umwand-

lungssteuergesetzes, bei dem nicht der gemeine Wert zum Ansatz kam,
erworben wurden und

2. zum Einbringungszeitpunkt für die eingebrachten Anteile die Voraussetzun-
gen von Absatz 1 Satz 1 erfüllt waren oder die Anteile auf einer Sacheinlage
im Sinne von § 20 Absatz 1 des Umwandlungssteuergesetzes1) vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791) in der jeweils geltenden Fassung
beruhen.

(7) Als Anteile im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gelten auch Anteile an einer
Genossenschaft einschließlich der Europäischen Genossenschaft.

c) Selbständige Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3)

§ 18 [Einkünfte aus selbständiger Arbeit] (1) Einkünfte aus selbständiger
Arbeit sind
1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. 2 Zu der freiberuflichen Tätigkeit

gehören die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schrift-
stellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige
Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare,
Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handels-
chemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Be-
triebswirte, vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker,
Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmet-
scher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. 3 Ein Angehöriger eines
freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig,
wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient;
Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und
eigenverantwortlich tätig wird. 4 Eine Vertretung im Fall vorübergehender

1) dtv 5765 Steuergesetze.
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Verhinderung steht der Annahme einer leitenden und eigenverantwort-
lichen Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie, wenn sie nicht Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z.B. Vergütungen für die Voll-
streckung von Testamenten, für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit
als Aufsichtsratsmitglied;

4.1) Einkünfte, die ein Beteiligter an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft
oder Gemeinschaft, deren Zweck im Erwerb, Halten und in der Veräuße-
rung von Anteilen an Kapitalgesellschaften besteht, als Vergütung für Leis-
tungen zur Förderung des Gesellschafts- oder Gemeinschaftszwecks erzielt,
wenn der Anspruch auf die Vergütung unter der Voraussetzung eingeräumt
worden ist, dass die Gesellschafter oder Gemeinschafter ihr eingezahltes
Kapital vollständig zurückerhalten haben; § 15 Absatz 3 ist nicht anzuwen-
den.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuerpflichtig, wenn es sich nur
um eine vorübergehende Tätigkeit handelt.

(3) 1 Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört auch der Gewinn,
der bei der Veräußerung des Vermögens oder eines selbständigen Teils des
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt wird, das der selbständigen
Arbeit dient. 2 § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 1 Satz 2 sowie
Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4)2) 1 § 13 Absatz 5 gilt entsprechend, sofern das Grundstück im Veranla-
gungszeitraum 1986 zu einem der selbständigen Arbeit dienenden Betriebs-
vermögen gehört hat. 2 § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 1a, Absatz 2
Satz 2 und 3, §§ 15a und 15b sind entsprechend anzuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)

§ 19 [Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit] (1) 1 Zu den Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vor-

teile für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst;
1a.3) Zuwendungen des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer und dessen Be-

gleitpersonen anlässlich von Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit
gesellschaftlichem Charakter (Betriebsveranstaltung). 2 Zuwendungen im
Sinne des Satzes 1 sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich
Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern indivi-
duell zurechenbar sind oder ob es sich um einen rechnerischen Anteil an
den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber gegen-
über Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwen-
det. 3 Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 Euro je Betriebs-
veranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht übersteigen, gehö-
ren sie nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, wenn die
Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des Betriebs

1) Zu § 18 Abs. 1 Nr. 4 siehe auch § 52 Abs. 4 Sätze 8 und 9 iVm § 3 Nr. 40a.
2) Zur Anwendung von § 18 Abs. 4 Satz 2 siehe § 52 Abs. 26 iVm Abs. 25.
3) § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a eingef. mWv 1.1.2015 durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2417).
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oder eines Betriebsteils offensteht. 4 Satz 3 gilt für bis zu zwei Betriebsver-
anstaltungen jährlich. 5 Die Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind
abweichend von § 8 Absatz 2 mit den anteilig auf den Arbeitnehmer und
dessen Begleitpersonen entfallenden Aufwendungen des Arbeitgebers im
Sinne des Satzes 2 anzusetzen;

2.1) Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere Bezüge
und Vorteile aus früheren Dienstleistungen, auch soweit sie von Arbeit-
gebern ausgleichspflichtiger Personen an ausgleichsberechtigte Personen
infolge einer nach § 10 oder § 14 des Versorgungsausgleichsgesetzes
durchgeführten Teilung geleistet werden;

3.2) laufende Beiträge und laufende Zuwendungen des Arbeitgebers aus einem
bestehenden Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse
oder für eine Direktversicherung für eine betriebliche Altersversorgung.
2 Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören auch Sonder-
zahlungen, die der Arbeitgeber neben den laufenden Beiträgen und Zu-
wendungen an eine solche Versorgungseinrichtung leistet, mit Ausnahme
der Zahlungen des Arbeitgebers
a) zur erstmaligen Bereitstellung der Kapitalausstattung zur Erfüllung der

Solvabilitätskapitalanforderung nach den §§ 89, 213, 234g oder 238 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,

b) zur Wiederherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung nach un-
vorhersehbaren Verlusten oder zur Finanzierung der Verstärkung der
Rechnungsgrundlagen auf Grund einer unvorhersehbaren und nicht
nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse, wobei die Sonderzah-
lungen nicht zu einer Absenkung des laufenden Beitrags führen oder
durch die Absenkung des laufenden Beitrags Sonderzahlungen ausgelöst
werden dürfen,

c) in der Rentenbezugszeit nach § 236 Absatz 2 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes oder

d) in Form von Sanierungsgeldern;
Sonderzahlungen des Arbeitgebers sind insbesondere Zahlungen an eine
Pensionskasse anlässlich
a) seines Ausscheidens aus einer nicht im Wege der Kapitaldeckung finan-

zierten betrieblichen Altersversorgung oder
b) des Wechsels von einer nicht im Wege der Kapitaldeckung zu einer

anderen nicht im Wege der Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen
Altersversorgung.

3 Von Sonderzahlungen im Sinne des Satzes 2 zweiter Halbsatz Buchsta-
be b ist bei laufenden und wiederkehrenden Zahlungen entsprechend dem
periodischen Bedarf nur auszugehen, soweit die Bemessung der Zahlungs-
verpflichtungen des Arbeitgebers in das Versorgungssystem nach dem
Wechsel die Bemessung der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt des

1) Zu § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 2. HS siehe auch § 52 Abs. 36 Satz 12.
2) § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 neu gef., Satz 3 geänd. durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2417);

zur Anwendung siehe § 52 Abs. 26a; Nr. 3 Satz 2 geänd. mWv 1.1.2016 durch G v. 1.4.2015 (BGBl. I
S. 434, geänd. durch G v. 2.11.2015, BGBl. I S. 1834); Nr. 3 Satz 2 Buchst. a geänd. mWv 13.1.2019
durch G v. 19.12.2018 (BGBl. I S. 2672).
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Wechsels übersteigt. 4 Sanierungsgelder sind Sonderzahlungen des Arbeit-
gebers an eine Pensionskasse anlässlich der Systemumstellung einer nicht
im Wege der Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen Altersversorgung
auf der Finanzierungs- oder Leistungsseite, die der Finanzierung der zum
Zeitpunkt der Umstellung bestehenden Versorgungsverpflichtungen oder
Versorgungsanwartschaften dienen; bei laufenden und wiederkehrenden
Zahlungen entsprechend dem periodischen Bedarf ist nur von Sanierungs-
geldern auszugehen, soweit die Bemessung der Zahlungsverpflichtungen
des Arbeitgebers in das Versorgungssystem nach der Systemumstellung die
Bemessung der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt der Systemumstel-
lung übersteigt.

2 Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um einmalige Bezüge handelt
und ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht.

(2) 1 Von Versorgungsbezügen bleiben ein nach einem Prozentsatz ermittel-
ter, auf einen Höchstbetrag begrenzter Betrag (Versorgungsfreibetrag) und ein
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag steuerfrei. 2 Versorgungsbezüge sind
1. das Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, der Unterhaltsbeitrag oder ein

gleichartiger Bezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechender gesetzlicher Vorschrif-

ten,
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von Körperschaften, Anstalten oder

Stiftungen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Verbänden
von Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen wegen

Erreichens einer Altersgrenze, verminderter Erwerbsfähigkeit oder Hinter-
bliebenenbezüge; Bezüge wegen Erreichens einer Altersgrenze gelten erst
dann als Versorgungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr
oder, wenn er schwerbehindert ist, das 60. Lebensjahr vollendet hat.

3 Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags
und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag sind der nachstehenden Tabelle
zu entnehmen:

Jahr des Versor-
gungsbeginns

Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum
Versorgungsfrei-
betrag in Euro

in % der Versor-
gungsbezüge

Höchstbetrag in
Euro

bis 2005 40,0 3000 900

ab 2006 38,4 2880 864

2007 36,8 2760 828

2008 35,2 2640 792

2009 33,6 2520 756

2010 32,0 2400 720

2011 30,4 2280 684

2012 28,8 2160 648
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Jahr des Versor-
gungsbeginns

Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum
Versorgungsfrei-
betrag in Euro

in % der Versor-
gungsbezüge

Höchstbetrag in
Euro

2013 27,2 2040 612

2014 25,6 1920 576

2015 24,0 1800 540

2016 22,4 1680 504

2017 20,8 1560 468

2018 19,2 1440 432

2019 17,6 1320 396

2020 16,0 1200 360

2021 15,2 1140 342

2022 14,4 1080 324

2023 13,6 1020 306

2024 12,8 960 288

2025 12,0 900 270

2026 11,2 840 252

2027 10,4 780 234

2028 9,6 720 216

2029 8,8 660 198

2030 8,0 600 180

2031 7,2 540 162

2032 6,4 480 144

2033 5,6 420 126

2034 4,8 360 108

2035 4,0 300 90

2036 3,2 240 72

2037 2,4 180 54

2038 1,6 120 36

2039 0,8 60 18

2040 0,0 0 0
4 Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag ist
a) bei Versorgungsbeginn vor 2005

das Zwölffache des Versorgungsbezugs für Januar 2005,
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b) bei Versorgungsbeginn ab 2005
das Zwölffache des Versorgungsbezugs für den ersten vollen Monat,

jeweils zuzüglich voraussichtlicher Sonderzahlungen im Kalenderjahr, auf die
zu diesem Zeitpunkt ein Rechtsanspruch besteht. 5 Der Zuschlag zum Ver-
sorgungsfreibetrag darf nur bis zur Höhe der um den Versorgungsfreibetrag
geminderten Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden. 6 Bei mehreren Ver-
sorgungsbezügen mit unterschiedlichem Bezugsbeginn bestimmen sich der ins-
gesamt berücksichtigungsfähige Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und
der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag nach dem Jahr des Beginns des ersten
Versorgungsbezugs. 7 Folgt ein Hinterbliebenenbezug einem Versorgungsbezug,
bestimmen sich der Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags
und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag für den Hinterbliebenenbezug
nach dem Jahr des Beginns des Versorgungsbezugs. 8 Der nach den Sätzen 3 bis 7
berechnete Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag gel-
ten für die gesamte Laufzeit des Versorgungsbezugs. 9 Regelmäßige Anpassun-
gen des Versorgungsbezugs führen nicht zu einer Neuberechnung. 10 Abwei-
chend hiervon sind der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versor-
gungsfreibetrag neu zu berechnen, wenn sich der Versorgungsbezug wegen
Anwendung von Anrechnungs-, Ruhens-, Erhöhungs- oder Kürzungsregelun-
gen erhöht oder vermindert. 11 In diesen Fällen sind die Sätze 3 bis 7 mit dem
geänderten Versorgungsbezug als Bemessungsgrundlage im Sinne des Satzes 4
anzuwenden; im Kalenderjahr der Änderung sind der höchste Versorgungsfrei-
betrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag maßgebend. 12 Für jeden vollen
Kalendermonat, für den keine Versorgungsbezüge gezahlt werden, ermäßigen
sich der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in
diesem Kalenderjahr um je ein Zwölftel.

§ 19a1) Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer. (1) Erhält
ein Arbeitnehmer im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstverhältnisses unentgeltlich oder
verbilligt Sachbezüge in Form von Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 2 bis 5 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes2) in der Fassung des
Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790), so ist der Vorteil steuerfrei,
soweit er nicht höher als der halbe Wert der Vermögensbeteiligung (Absatz 2) ist und
insgesamt 135 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt.
(2) 1Als Wert der Vermögensbeteiligung ist der gemeine Wert anzusetzen. 2Werden

einem Arbeitnehmer Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe
a, b und f des Fünften Vermögensbildungsgesetzes überlassen, die am Tag der Beschluss-
fassung über die Überlassung an einer deutschen Börse zum regulierten Markt zugelassen
sind, so werden diese mit dem niedrigsten an diesem Tag für sie im regulierten Markt
notierten Kurs angesetzt, wenn am Tag der Überlassung nicht mehr als neun Monate seit
dem Tag der Beschlussfassung über die Überlassung vergangen sind. 3Liegt am Tag der
Beschlussfassung über die Überlassung eine Notierung nicht vor, so werden diese Ver-
mögensbeteiligungen mit dem letzten innerhalb von 30 Tagen vor diesem Tag im
regulierten Markt notierten Kurs angesetzt. 4Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für
Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b und f des
Fünften Vermögensbildungsgesetzes, die im Inland in den Freiverkehr einbezogen sind

1) § 19a aufgeh. mWv 1.4.2009 durch G v. 7.3.2009 (BGBl. I S. 451); zur weiteren Anwendung
siehe § 52 Abs. 27.

2) dtv 5765 Steuergesetze.
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oder in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums zum Handel an einem
geregelten Markt im Sinne des Artikels 1 Nr. 13 der Richtlinie 93/22/EWG des
Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen (ABl. EG Nr. L 141 S. 27)
zugelassen sind. 5 Sind am Tag der Überlassung von Vermögensbeteiligungen im Sinne
des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b und f des Fünften Vermögensbildungsgesetzes mehr
als neun Monate seit dem Tag der Beschlussfassung über die Überlassung vergangen, so
tritt an die Stelle des Tages der Beschlussfassung über die Überlassung im Sinne der
Sätze 2 bis 4 der Tag der Überlassung. 6Der Wert von Vermögensbeteiligungen im Sinne
des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c des Fünften Vermögensbildungsgesetzes wird mit dem
Ausgabepreis am Tag der Überlassung angesetzt. 7Der Wert von Vermögensbeteiligungen
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g, i, k und l des Fünften Vermögensbildungs-
gesetzes wird mit dem Nennbetrag angesetzt, wenn nicht besondere Umstände einen
höheren oder niedrigeren Wert begründen.

e) Kapitalvermögen (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5)

§ 20 [Einkünfte aus Kapitalvermögen] (1)1) Zu den Einkünften aus Ka-
pitalvermögen gehören
1. Gewinnanteile (Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien,

Genussrechten, mit denen das Recht am Gewinn und Liquidationserlös
einer Kapitalgesellschaft verbunden ist, aus Anteilen an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie
an bergbautreibenden Vereinigungen, die die Rechte einer juristischen
Person haben. 2 Zu den sonstigen Bezügen gehören auch verdeckte Ge-
winnausschüttungen. 3 Die Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen,
soweit sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen, für die Beträge
aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körperschaft-
steuergesetzes2) als verwendet gelten. 4 Als sonstige Bezüge gelten auch
Einnahmen, die anstelle der Bezüge im Sinne des Satzes 1 von einem
anderen als dem Anteilseigner nach Absatz 5 bezogen werden, wenn die
Aktien mit Dividendenberechtigung erworben, aber ohne Dividenden-
anspruch geliefert werden;

2. Bezüge, die nach der Auflösung einer Körperschaft oder Personenver-
einigung im Sinne der Nummer 1 anfallen und die nicht in der Rück-
zahlung von Nennkapital bestehen; Nummer 1 Satz 3 gilt entsprechend.
2 Gleiches gilt für Bezüge, die auf Grund einer Kapitalherabsetzung oder
nach der Auflösung einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft
oder Personenvereinigung im Sinne der Nummer 1 anfallen und die als
Gewinnausschüttung im Sinne des § 28 Absatz 2 Satz 2 und 4 des Körper-
schaftsteuergesetzes gelten;

3.3) Investmenterträge nach § 16 des Investmentsteuergesetzes4);
3a.3) Spezial-Investmenterträge nach § 34 des Investmentsteuergesetzes;
4. Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Ge-

sellschafter und aus partiarischen Darlehen, es sei denn, dass der Gesell-

1) Zur Anwendung von § 20 Abs. 1 siehe § 52 Abs. 28.
2) dtv 5786 KSt/GewSt.
3) § 20 Abs. 1 Nr. 3 und 3a eingef. mWv 1.1.2018 durch G v. 19.7.2016 (BGBl. I S. 1730); zur

Anwendung siehe § 52 Abs. 28 Satz 20.
4) dtv 5765 Steuergesetze.
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